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Blutspende
Schwenningen (Heub.)

Heuberghalle

Heute, Donnerstag
14. Januar 2021

15:00 – 19:15 Uhr

Nur mit Termin!!!

Erinnerung

Grundsätzlich ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. 
Kurzentschlossene können jedoch auch ohne vorherige 
Terminreservierung vorbeikommen und werden dann für den 
nächsten freien Platz vor Ort angemeldet und angenommen.

Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit der 
Terminreservierung steht Ihnen die kostenfreie Service-Hotline 
unter 0800-11 949 11 zur Verfügung.

In Zeiten der Corona-Pandemie dürfen keine Begleitpersonen und 
keine Kinder auf den Termin mitgebracht werden. Nach der Spende 
erhalten Sie einen Imbiss to-go.
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Eine Impfung gegen COVID-19 trägt sowohl zum individuellen 
Schutz als auch zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei.
COVID-19 ist eine Erkrankung, die durch die Infektion mit SARS-
CoV-2 auftreten kann. Der Krankheitsverlauf variiert hinsichtlich 
Symptomatik und Schwere: es können asymptomatische, symp-
tomarme oder schwere Infektionen mit Pneumonie und weiteren 
Organbeteiligungen auftreten, die zum Lungen- und Multiorgan-
versagen bis zum Tod führen können.
Effektive und sichere Impfungen können einen entscheidenden 
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten und werden es  
ermöglichen, Kontaktbeschränkungen mittelfristig zu lockern. 
Zunächst muss jedoch ein Großteil der Bevölkerung eine Im-
munität gegen das Virus entwickelt haben. Durch die Impfung 
wird eine relevante Bevölkerungsimmunität ausgebildet und das  
Risiko schwerer COVID-19-Erkrankungen sehr stark reduziert.
Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit kann die Impfung 
zunächst nur bestimmten Personengruppen angeboten werden, 
die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläu-
fe einer COVID-19-Erkrankung haben. Dies sind nach aktuellem 
Kenntnisstand  unter anderen auch:
•	 Personen im Alter von ≥ 80 Jahren

Achtung: 
Es erfolgt keine extra Einladung zur Impfung von den Kommu-
nen, Landkreis etc., die Termine zur Impfung muss jeder selbst 
vereinbaren.
Diese Termine können entweder über die Telefon-Hotline 
116 117 oder über die zentrale Anmeldeplattform im Internet 
(www.impfterminservice.de) vereinbart werden.

Und hier bietet die Nachbarschaftshilfe „Hilfe von Haus“ ihre Hilfe 
an:
•	 Wir vereinbaren für Sie die beiden Impftermine und  

organisieren bei Bedarf die Fahrten zu den Impfzentren. 
•	 Oder wenn Sie allgemeine Fragen zum Impfablauf haben. 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner in Schwen-
ningen: 
Frau Ingrid Reiser, 07579/549

Bleiben Sie gesund
Monika Kohler
1. Vorsitzende

Corona - Impfstart im Landkreis 
Tuttlingen und Sigmaringen

Der Verein Hilfe von Haus zu Haus e. V. bietet Unterstützung zum Impfen an:

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderats

Die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderats im Jahr 2021  
findet am
Donnerstag, dem 21. Januar 2021 um 19.00 Uhr 
im Saal des Feuerwehrhauses (1. OG) 
statt. 
Tagesordnung:
TOP 1: 
Bürger fragen
TOP 2: 
Nochmals:
 Feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb 
„Wasserversorgung der Gemeinde Schwenningen“
TOP 3:  
Freiwillige Feuerwehr
3.1  Leistungsverzeichnis/Ausschreibungsunterlagen für die 

Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs LF 20
 -Sachstand
3.2  Bestellung des Feuerwehrkommandanten und seines 
 Stellvertreters über den 28.02.2021 hinaus
TOP 4:  
Zweckverband „Interkommunaler Gewerbe- und 
Industriepark Graf Stauffenberg“ (IGGS) - Haushalt 2021
TOP 5:  
Annahme von Spenden
TOP 6:  
Information über Ausfallhaftung nach § 88 GemO für 
Förderdarlehen der L-Bank
TOP 7:  
Bekanntgaben, Verschiedenes:
7.1  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
7.2  Sonstiges
Im Anschluss findet ggfs. eine kurze öffentliche Sitzung des be-
schließenden Bauausschusses statt:

TOP 1:  
Stellungnahme zu Baugesuchen
TOP 2:  
Sonstiges
Wie immer sind interessierte Einwohner als Zuhörer freundlich 
eingeladen.
Aufgrund der gegebenen Corona-Umstände wird jedoch auf die 
Beachtung der Schutz- und Hygienemaßnahmen hingewiesen 
(Abstandsregelung, Maskenpflicht, Händedesinfektion).

Neuer Preis für Personalausweise
Zum 01.01.2021 wurden nach zehn Jahren die Gebühren für 
die Erstellung des Personalausweises angepasst.
Für Personen ab 24 Jahren beträgt die Gebühr künftig 37,00 
Euro (statt bisher 28,80 Euro).
Für jüngere Antragsteller, deren Ausweis nur sechs Jahre lang 
gültig ist, werden lediglich 22,80 Euro fällig. Dieser Betrag 
bleibt auch in Zukunft unverändert.
Für die nachträgliche Aktivierung der Onlinefunktion oder 
eine Änderung der PIN, sind künftig keine Extra-Gebühren 
mehr fällig. Bislang werden hierfür jeweils 6 Euro verlangt.
Überprüfen Sie, ob Ihre Ausweispapiere noch gültig sind und 
beantragen Sie im Bedarfsfall rechtzeitig die Ausstellung eines 
neuen Ausweises.
Bitte bringen Sie zur Antragstellung folgende Dinge mit:
•	 Ihren bisherigen Personalausweis
•	 1 aktuelles biometrisches Lichtbild
•	 Geburts- oder Heiratsurkunde
Bei Fragen oder näheren Auskünften wenden Sie sich an das 
Bürgerbüro, Tel. 07579/9212-15Bitte beachten Sie in diesem 
Zusammenhang unsere Öffnungszeiten.

Gebührenänderung für den Verkauf  
von Restmüllsäcken
Bei der Gemeindeverwaltung können gegen Gebühr zusätzli-
che Restmüllsäcke (blaue Säcke) erworben werden.
Die Verkaufsgebühr für die Restmüllsäcke hat sich zum Jahres-
wechsel geändert.
Sie beträgt seit dem 01.01.2021 11,00 € pro Restmüllsack.
Bitte beachten Sie, dass nur Barzahlungen möglich sind.
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Öffnungszeiten des Rathauses 
unter Corona-Bedingungen
Aufgrund des stark angestiegenen Infektionsgeschehens 
in Schwenningen hat sich die Gemeinde entschlossen, den  
Publikumsverkehr im Rathaus und im Bürgerbüro stark einzu-
schränken.
Deshalb bleibt das Rathaus und das Bürgerbüro für den  
regulären Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. 
Die Gemeindeverwaltung bittet aufgrund der derzeitigen 
Corona-Lage dringend darum, Angelegenheiten soweit wie 
möglich telefonisch oder per E-Mail zu erledigen.
Prüfen Sie bitte, ob ein persönlicher Besuch des Rathauses 
zwingend erforderlich ist (z.B. für die Erstellung von Ausweis-
papieren) oder ob auch eine telefonische Kontaktaufnahme 
oder ggf. eine E-Mail ausreichen würde! Sie schützen damit 
unsere Mitarbeitenden vor einer eventuellen Ansteckung und 
tragen somit zur Gewährleistung des Betriebs der Verwaltung 
als wichtigem Koordinator vor Ort aktiv bei!
Sofern ein persönliches Gespräch im Rathaus stattfinden 
muss, ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

Während der folgenden Servicezeiten sind wir gerne für 
Sie da:
Montag 08:30 - 11:30 Uhr 
Dienstag vormittags geschlossen 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 08:30 - 11:30 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag ganztägig geschlossen
Freitag 08:30 - 11:30 Uhr

Bürgermeisteramt Schwenningen
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen
Telefon: 07579 9212-0, Fax: 07579 9212-50
E-Mail: info@schwenningen.de

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2021 durch öffentliche Bekanntmachung

I. Festsetzung der Grundsteuer 2021
Für alle Steuerschuldner, bei denen seit dem Erlass des letzten 
Grundsteuerbescheides keine Änderungen bei der Steuerveran-
lagung eingetreten sind, wird die Grundsteuer durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt gem. § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid zugegangen wäre.
II. Zahlungsaufforderung
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Grundsteuer 2021, 
die sich aus dem letzten Grundsteuerbescheid ergibt, zu den un-
terschiedlichen Fälligkeiten während des Jahres (15.02. / 15.05. 
/ 15.08. / 15.11.) oder auf Antrag in einem Betrag am 01.07. zu 
entrichten bzw. abbuchen zu lassen.
III. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Steuerfestsetzung kann Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Be-
kanntmachung bei der Gemeindeverwaltung Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen oder beim Landratsamt 
Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen, einzulegen. 
Der Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass die 
im Einheitswertbescheid oder im Grundsteuermessbescheid ge-
troffenen Festsetzungen unzutreffend seien. 
Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Vollziehung der 
Steuerfestsetzung nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung 
der angeforderten Beträge nicht aufgehalten.
Hinweis zum Eigentumswechsel im Laufe des Kalenderjahres 
Werden Grundstücke im Laufe des Kalenderjahres (Steuerjahres) 
veräußert, ist der bisherige Eigentümer bis zum Ablauf des Steu-
erjahres zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. 

Wer sein Grundstück also unterjährig verkauft, das heißt an ir-
gendeinem anderen Datum als dem 1. Januar, muss trotzdem für 
das ganze Kalenderjahr die Grundsteuer bezahlen, auch wenn 
der neue Eigentümer schon einige Monate das Haus oder die Ei-
gentumswohnung besitzt. 
Die Fortschreibung erfolgt nur auf den 01. Januar des auf die Ver-
äußerung folgenden Jahres. 
Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen steht es Ver-
käufer und Käufer aber frei, Erstattungsansprüche mittels einer 
privatrechtlichen Regelung im Kaufvertrag zu vereinbaren. 
Diese privatrechtliche Regelung berührt jedoch nicht die Zah-
lungspflicht (Steuerschuld) gegenüber der Gemeinde Schwen-
ningen.

Hundesteuerbescheide 2021
In den nächsten Tagen werden die Hundesteuerbescheide für 
das Jahr 2021 zugestellt.
Die Hundesteuer beträgt in Schwenningen für jeden Ersthund 
72,00 € und für jeden weiteren Hund 144,00 €.
Steuerpflichtigen, die der Gemeindekasse ein SEPA-Mandat er-
teilt haben, wird die Hundesteuer zum 15.02.2021 abgebucht. 
Die übrigen Steuerpflichtigen werden gebeten, die Hundesteuer 
bis zum 15.02.2021 auf ein Konto der Gemeinde zu überweisen. 
Alle Hundehalter der Gemeinde werden darauf hingewiesen, 
dass alle über drei Monate alten Hunde, die im Gemeindegebiet 
gehalten werden, der Steuerpflicht unterliegen. Wer einen steu-
erpflichtigen Hund hält, der bisher noch nicht angemeldet ist, hat 
diesen beim Bürgermeisteramt, Zimmer 12, Tel.: 9212-0 schriftlich 
oder mündlich anzuzeigen. Auch bei Aufgabe der Hundehaltung 
oder Wegzug ist eine Anzeige erforderlich.
Grundlage der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der Ge-
meinde vom 29.06.2017, in Kraft getreten am 01.08.2017.

Landesfamilienpass 2021
Gutscheinkarte 2021
Im Rahmen des von der Landesregierung 1979 beschlossenen 
„Programms zur Förderung der Familie“ wurde der Landesfami-
lienpass eingeführt. Diesen können auch weiterhin Familien auf 
Antrag erhalten:
•   Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kin-

dern, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,
•   Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem 

kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft le-
ben,

•   Familien mit einem kindergeldberechtigten schwer behinder-
ten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben,

•   Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind 
und mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben und

•   Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

Die Landesfamilienpässe werden beim Bürgermeisteramt (Zim-
mer 1) ausgestellt, dort erhalten Sie auch die aktuelle Gutschein-
karte.

Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 2021 
und unter Vorlage des Landesfamilienpasses zahlreiche Staatliche 
Schlösser und Gärten und die Staatlichen Museen in Baden-Würt-
temberg kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten Eintritt besuchen. 
Bei jedem Besuch ist der entsprechende Gutschein einzulösen.
Neben den Eltern können auch weitere, vorher fest in den Pass 
eingetragene Begleitpersonen, den Pass zusammen mit den Kin-
dern nutzen. Von den eingetragenen Personen können bei Aus-
flügen aber höchstens jeweils zwei ausgewählt werden, die die 
Vergünstigung des Landesfamilienpasses in Anspruch nehmen 
können.

Bitte beachten Sie die Corona-Öffnungszeiten des Rathau-
ses, eine Terminvereinbarung ist erforderlich.
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Beseitigung von Schnee-und Eisglätte nach der 
aktuellen Streup� icht-Satzung
 Nachdem der Winter nun Einzug gehalten hat, weisen wir auf 
folgendes hin:

 Räum- und Streupflicht für
- die Straßenanlieger
Innerhalb der geschlossenen Ortslage ist es Aufgabe der Straßen-
anlieger, die Gehwege zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglät-
te zu bestreuen. Ist kein Gehweg vorhanden, so ist am Fahrbahn-
rand eine Fläche von 1 m Breite zu räumen und zu streuen. Zum 
Bestreuen der Gehwege und Straßen kann Streusplitt  verwendet 
werden, der in Splittboxen an verschiedenen Stellen dafür be-
reit steht.  Diesen Verp� ichtungen müssen die Straßenanlieger 
werktags bis 7.00 Uhr, samstags bis 08.00 Uhr und an Sonn- und 
Feiertagen bis 8.30 Uhr nachgekommen sein. Wenn nach diesem 
Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist un-
verzüglich bei Bedarf auch wiederholt zu räumen und zu streuen.
Diese P� icht endet täglich um 20.00 Uhr. Wir bitten die Straßen-
anlieger um Beachtung!

 - die eigenen Hofflächen
Es wird auch darauf hingewiesen, dass auch die eigenen Hof-
� ächen geräumt werden sollten. Hierbei muss an die Zeitungs-
austräger frühmorgens und die Briefträger gedacht werden. Vor 
allem Treppen, die zu den Briefkästen und Zeitungsrollen führen, 
sollten schnee- und eisfrei sein. Für Unfälle, die auf dem eigenen 
Grundstück passieren, haftet der Eigentümer.
 
Nähere Informationen zur Räum- und Streup� icht, sowie die 
Streup� ichtsatzung der Gemeinde Schwenningen � nden Sie im 
Internet unter www.schwenningen.de .

Nachrichten vom Standesamt

GEBURTEN
„Ein Baby ist der Beginn aller Dinge:
 Wunder, Träume und unendliche Möglichkeiten.“

Lina Maier
Eltern: Samira und Jan Maier

Paul Emanuel Lessner
Eltern: Florian und Franziska Lessner

Die Gemeinde Schwenningen gratuliert recht herzlich!

Neujahrsbaby des Zollernalb Klinikum kommt 
aus Schwenningen
Willkommen im Leben, Paul Emanuel: kurz nach Mitternacht 
erblickt das Neujahrsbaby im Zollernalb Klinikum das Licht 
der Welt
Das Glück ist ihnen ins Gesicht geschrieben: Die Eltern Flori-
an und Franziska aus Schwenningen freuen sich riesig über die 
Geburt ihres dritten Kindes. Um 1:38 Uhr an Neujahr wird Paul 
Emanuel im Kreißsaal des Zollernalb Klinikums am Standort in 
Balingen geboren.
„Es hat alles prima geklappt“, strahlt die erfahrene Mama Franzis-
ka. Nur wenige Tage nach dem errechneten Geburtstermin bringt 
sie ihr drittes Kind zur Welt. Die beiden Geschwister erwarten 
schon sehnsüchtig das neue Familienmitglied.
Das Jahr 2020 ging für die Frauenklinik des Zollernalb Klinikums 
sehr erfolgreich zu Ende. Mit einem Rekord von genau 1.200 Ge-
burten im vergangenen Jahr freut sich das gesamte Team der 
Frauenklinik Balingen.

Die frisch gebackenen Eltern mit dem Neujahrsbaby Paul Emanuel
 Foto: Zollernalb Klinikum

STERBEFÄLLE
„Gute Menschen gleichen Sternen,
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.“

  Antonie Steidle, geb. Schwanz 
 verstorben am 23.12.2020 im Alter von 83 Jahren
  Rosa Löffler, geb. Stingel 
 verstorben am 02.01.2021 im Alter von 91 Jahren
  Helga Boldt, geb. Kreiser 
 verstorben am 06.01.2021 im Alter von 77 Jahren
  Hubert Haug 
 verstorben am 08.01.2021 im Alter von 85 Jahren
Die Gemeinde Schwenningen spricht den Hinterbliebenen ihr 
herzliches Beileid aus!IMPRESSUM

Herausgeber: 
Gemeinde Schwenningen · Alte Pfarrstraße 9 · 
72477 Schwenningen, Tel. 07579/9212-0
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen
Verlautbarungen und Mitteilungen der Gemeinde: 
Bürgermeisterin Roswitha Beck oder ihr Vertreter im Amt.
Verantwortlich für den übrigen Inhalt und Anzeigen:  
Klaus Nussbaum, NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, 
Durschstr. 70, 78628 Rottweil, Tel. 0741 5340-0, Fax 07033 3204928,  
Homepage: www.nussbaum-medien.de.
Herstellung: NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 
78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Telefax 07033 3204928
Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, Fax. 07033 6924-24
E-Mail: info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de, Kündigungsfrist: 
6 Wochen zum Halbjahresende. Erscheint wöchentlich freitags. 
Bezugsgebühr jährlich 29,00 € 

GEMEINSAM 
GEGEN CORONA
MASKE TRAGEN!Fo

to
: v

al
en

tin
ru

ss
an

ov
/E

+/
Ge

tt
y I

m
ag

es
 P

lu
s



Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 15. Januar 2021 · Nr. 1/2    |   5

Fundamt

Im Fundamt wurden folgende Dinge abgegeben:
•	 1	 Brille	 (graues	 Gestell),	 Fundort	 Adventsfenster	 Dreher/

Escher
Der/Die	 Verlierer/-in	 möchte	 sich	 während	 der	 Öffnungszeiten	
bitte	im	Rathaus,	Zimmer	1,	Fundamt	melden.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Dt. Rentenversicherung: Neue Werte  
der Rentenversicherung ab 2021
Zum Jahreswechsel änderten sich etliche Werte der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Das teilt die Deutsche Rentenver-
sicherung Baden-Württemberg mit. 
Die	 Beitragsbemessungsgrenze	 steigt	 auf	 7.100	 Euro	 (bisher	
6.900	Euro)	monatlich	beziehungsweise	auf	85.200	Euro	(bisher	
82.800	Euro)	 im	Jahr.	Nur	bis	zu	dieser	Verdienstgrenze	müssen	
Rentenbeiträge	 bezahlt	 werden.	 Wer	 darüber	 hinaus	 verdient,	
zahlt	nur	bis	zu	dieser	Grenze	Rentenbeiträge.
Der	Beitragssatz	der	Rentenversicherung	bleibt	auch	2021	stabil	
bei	18,6	Prozent.
Wer	 freiwillig	 in	 die	 gesetzliche	 Rentenversicherung	 einzahlt,	
kann	2021	jeden	Betrag	zwischen	dem	Mindestbeitrag	von	mo-
natlich	 83,70	 Euro	 und	 dem	 Höchstbeitrag	 von	 1320,60	 Euro	
wählen.	 Für	 versicherungspflichtige	 Selbstständige	 beträgt	 der	
Regelbeitrag	 ab	 2021	 monatlich	 611,94	 Euro.	 Selbstständige	
Existenzgründer	 können	den	halben	Regelbeitrag	 in	Höhe	 von	
305,97	Euro	entrichten.
Der	 allgemeine	 Beitragssatz	 zur	 gesetzlichen	 Krankenversiche-
rung	 verbleibt	 2021	 bei	 14,6	 Prozent.	 Allerdings	 steigt	 zum	 1.	
Januar	 der	 durchschnittliche	 Zusatzbeitrag	 für	 die	 gesetzliche	
Krankenversicherung	von	1,1	auf	1,3	Prozent	an.	Das	bedeutet,	
dass	Rentnerinnen	und	Rentner	mit	einem	geringfügig	niedrige-
ren	Rentenzahlbetrag	rechnen	müssen,	da	die	Krankenversiche-
rung	der	Rentner	direkt	von	der	Rente	einbehalten	wird.

Ministerium für Wissenschaft, Forschung  und Kunst 
Baden-Württemberg: Ausschreibung 
Landespreis für Heimatforschung Baden-Württemberg 2021
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
seit	1982	lobt	das	Land	Baden-Württemberg	in	Zusammenarbeit	
mit	dem	Landesausschuss	Heimatpflege	den	Landespreis	für	Hei-
matforschung	aus.
Der	 Landespreis	 zeichnet	 Personen	 aus,	 die	 sich	 ehrenamtlich	
mit	der	Heimatforschung	und	 ihren	vielfältigen	Facetten	befas-
sen	und	hierbei	 in	der	Vergangenheit	bemerkenswerte	Leistun-
gen	vorgelegt	haben.	Die	Heimatforschung	erstreckt	sich	auf	ein	
breites	Themenspektrum,	das	sich	von	der	Orts-,	Siedlungs-	und	
Naturgeschichte	über	Themen	 zur	Migration	bis	hin	 zu	 lokalen	
Traditionen	und	Lebensläufen	herausragender	Persönlichkeiten	
erstreckt.	 Die	 Forscherinnen	 und	 Forscher	 aus	 der	 Zivilgesell-
schaft	 leisten	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 zur	 Aufarbeitung	 unse-
rer	Lokal-	und	Regionalgeschichte.	 Sie	 halten	 damit	 unsere	 Ge-
schichte	für	kommende	Generationen	lebendig.
Dieser	Preis	ist	mit	insgesamt	17.500	Euro	dotiert.	Die	Preisgelder	
wurden	ab	2020	kräftig	erhöht	und	eine	neue	Preiskategorie	„Hei-
matforschung	digital“	eingeführt.
Zusätzlich	 werden	 weitere	 Werke	 mit	 Anerkennungsurkunden	
ausgezeichnet;	 diese	Werke	werden	danach	dem	Haus	der	Ge-
schichte	Baden-Württemberg	zur	Dokumentation	übergeben.
Besonders	würden	wir	uns	über	Bewerbungen	und	den	Schüler-
preis	und	den	Jugendpreis	freuen.

Wir	 nutzen	 in	 diesem	 Jahr	 wieder	 die	 elektronische	 Form	 der	
Ausschreibung.	 Somit	 können	 Sie	 die	Ausschreibung	ohne	 viel	
Aufwand	auch	an	 infrage	kommende	Personen	und	an	örtliche	
Einrichtungen	per	E-Mail	weiterleiten.
Mit	freundlichen	Grüßen
Johannes Grebe
Ministerium	für	Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst	Baden-Würt-
temberg
Informationen zur Ausschreibung:
www.landespreis-fuer-heimatforschung.de

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg:  
Mikrozensus 2021
Mikrozensus 2021 – Start in Baden-Württemberg
Kontaktlose Teilnahme über das Internet und Telefon  
möglich
Am	 11.	Januar	 startete	 der	 Mikrozensus	 2021.	 Das	 Statistische	
Landesamt	Baden-Württemberg	bittet	hierfür	alle	ausgewählten	
Haushalte	um	Unterstützung	bei	der	Durchführung	der	größten	
jährlichen	 Haushaltserhebung	 in	 Deutschland.	 Über	 das	 gan-
ze	 Jahr	2021	hinweg	werden	 in	mehr	als	900	Gemeinden	 rund	
55	000	 in	 einer	 Stichprobe	 ausgewählte	 Haushalte	 in	 Baden-
Württemberg	 zu	 ihren	 Lebensverhältnissen	 befragt.	 Dies	 sind	
rund	ein	%	der	insgesamt	rund	5,3	Millionen	Haushalte	im	Süd-
westen.	Das	Statistische	Landesamt	wird	bei	der	Durchführung	
des	Mikrozensus	durch	Erhebungsbeauftragte	unterstützt.
Die	Ergebnisse	des	Mikrozensus	sind	eine	wichtige	Informations-
quelle	zu	den	Lebens-	und	Arbeitsbedingungen	der	Menschen.	
Dabei	 geht	 es	 beispielsweise	 um	 Fragestellungen	 in	 welchen	
Familienkonstellationen	 Menschen	 leben,	 welche	 Bildungsab-
schlüsse	von	der	Bevölkerung	erworben	wurden	oder	um	Belan-
ge,	welche	die	Gesundheit	der	Menschen	betreffen.
Was ist der Mikrozensus?
Der	Mikrozensus	 ist	eine	amtliche	Haushaltsbefragung	bei	 jähr-
lich	einem	%	der	Haushalte.	Die	Ergebnisse	dienen	als	Grundlage	
für	 politische,	 wirtschaftliche	 und	 soziale	 Entscheidungen	 von	
Bund	und	Ländern.	Sie	stehen	auch	der	Wissenschaft,	der	Presse	
und	interessierten	Bürgerinnen	und	Bürgern	zur	Verfügung.	Über	
1	000	Haushalte	werden	pro	Woche	befragt.	Die	Angaben	bezie-
hen	sich	dann	jeweils	auf	eine	vorab	bestimmte	feste	Berichtswo-
che.	Die	erteilten	Auskünfte	der	Haushalte	sind	die	Grundlage	für	
Meldungen	wie	 »Abhängigkeit	 der	 Frauen	 von	 den	 Einkünften	
der	Angehörigen	gesunken«	und	»Die	meisten	Zuwanderungen	
nach	Baden-Württemberg	erfolgen	aus	EU-28-Staaten«.
Für	den	Mikrozensus	sind	dabei	die	Auskünfte	von	Menschen	im	
Rentenalter,	von	Studierenden	sowie	von	Erwerbslosen	genauso	
wichtig	wie	die	Angaben	von	Angestellten	oder	Selbstständigen.	
Gerade	 in	Zeiten	der	Corona-Pandemie,	die	wirtschaftliche	und	
soziale	Veränderungen	auslöst,	 ist	der	Mikrozensus	von	Bedeu-
tung.	Die	Auskünfte	der	 auskunftspflichtigen	Haushalte	 helfen,	
die	aktuelle	Lage	der	Bevölkerung	in	Baden-Württemberg	abzu-
bilden.	Durch	die	Teilnahme	am	Mikrozensus	tragen	die	Haushal-
te	 beispielsweise	 dazu	 bei,	 zu	 ermitteln,	welche	Auswirkungen	
die	Pandemie	selbst	sowie	die	Maßnahmen	zu	ihrer	Eindämmung	
auf	die	Erwerbstätigkeit	sowie	das	Einkommen	der	unterschiedli-
chen	Bevölkerungsgruppen	in	Baden-Württemberg	haben.
Neben	dem	Grundprogramm	zur	wirtschaftlichen	und	 sozialen	
Lage	der	Bevölkerung	sowie	den	seit	1968	erhobenen	Fragen	der	
EU-weit	durchgeführten	Erhebung	 zur	Arbeitsmarktbeteiligung	
werden	seit	2020	zusätzlich	Fragen	der	ebenfalls	EU-weit	durch-
geführten	 Befragung	 zu	 Einkommen	 und	 Lebensbedingungen	
(englisch:	 Statistics	on	 Income	and	Living	Conditions,	 SILC)	ge-
stellt.	Ab	dem	Jahr	2021	wird	das	Frageprogramm	des	Mikrozen-
sus	um	die	ebenfalls	EU-weit	durchgeführte	Erhebung	zur	Inter-
netnutzung	in	privaten	Haushalten	(IKT)	ergänzt.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt?
In	einem	mathematischen	Zufallsverfahren	werden	zunächst	Ge-
bäude	bzw.	Gebäudeteile	gezogen.	Für	die	Ermittlung	der	Namen	
der	Haushalte	in	den	Gebäuden	setzt	das	Statistische	Landesamt	
vor	 Ort	 auch	 Erhebungsbeauftragte	 ein.	 Die	 Erhebungsbeauf-
tragten	 können	 sich	 bei	 der	 Namensermittlung	 mittels	 eines	
Ausweises	als	Beauftragte	des	Statistischen	Landesamtes	Baden-
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Württemberg ausweisen. Für die zufällig ausgewählten Haushal-
te besteht Auskunftspflicht. Sie werden innerhalb von maximal 
fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des 
Mikrozensus befragt.

Wie läuft die Befragung ab?
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin 
sind meist die Zugangsdaten für die Meldung über das Internet 
enthalten. Alternativ wird das Schreiben von einem Erhebungs-
beauftragten versandt oder eingeworfen und enthält die Bitte, 
mit diesem Kontakt für ein Interview am Telefon aufzunehmen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie können Interviews vor Ort mit 
den Erhebungsbeauftragten, wie bis 2020 üblich, aktuell nicht 
stattfinden. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder 
von einer volljährigen Person erteilt werden.
Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungsbeauf-
tragten ist für die Haushalte die einfachste und zeitsparendste 
Form der Auskunftserteilung. Alternativ haben diese auch die 
Möglichkeit, den Fragebogen via Onlineformular oder in Papier-
form selbst auszufüllen. Vor allem für Auskunftspflichtige die kei-
nen Zugang zum Internet haben, bietet das Statistische Landes-
amt auch Telefoninterviews mit Mitarbeitenden des Amtes an.
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der Daten im Sta-
tistischen Landesamt werden die Erhebungsmerkmale getrennt 
von den personenbezogenen Hilfsmerkmalen gespeichert. Im 
weiteren Verlauf werden die Daten anonymisiert und zu aggregier-
ten Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Entsorgung Christbäume auf den Recyclinghöfen
Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung sind Vereins-
sammlungen derzeit nicht durchführbar. Daher finden keine 
Christbaumsammlungen statt.
Die Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen informiert daher, dass 
Christbäume auf allen Recyclinghöfen über den holzigen 
Grüngutcontainer entsorgt werden können.
Wichtig! Es werden nur vollständig abgeschmückte und 
ohne „Kunstschnee“ behandelte Christbäume angenom-
men.
Aufgrund der begrenzten Aufnahmemenge und der einge-
schränkten Abfuhren durch den beauftragten Unternehmer, 
bittet die Kreisabfallwirtschaft die Christbäume - bei Mög-
lichkeit einer Zwischenlagerung - erst Mitte bis Ende Januar 
2021 auf den Recyclinghof zu bringen.
Es gilt die Maskenpflicht auf den Entsorgungsanlagen. Je nach 
Größe der Entsorgungsanlage und Art der Abfälle wird die 
Anzahl der Anlieferer durch das Personal beschränkt um die 
erforderlichen Abstände bei der Abgabe der Abfälle einhalten 
und die Kontakte minimieren zu können. Dadurch kann es zu 
Wartezeiten kommen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Abfall-App der 
Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen oder auf der Homepage 
des Landkreises unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/abfallwirtschaft
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abfallberatung 
gerne zur Verfügung:
Telefon 07571 / 102 – 6677 oder
E-Mail: Abfallberatung-KAW@LRASIG.de

Hebammensprechstunde Sigmaringen in anderen 
Räumen
Ab Januar 2021 findet die Hebammensprechstunde  
Sigmaringen in anderen Räumen statt
Alle Hebammensprechstunden im Landkreis können nun 
auch telefonisch in Anspruch genommen werden und eine 
telefonische Sprechstunde am Donnerstag kommt hinzu

Gerade in schwierigen und von viel Unsicherheit geprägten Zei-
ten von Corona und des erneuten Lockdowns möchten wir auf 
unsere bestehenden Beratungsangebote aufmerksam machen.
Die Hebammensprechstunden im Landkreis Sigmaringen sind 
ein kostenloses Angebot für alle Schwangeren, werdenden Väter 
und Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Diese können sich 
bei Fragen, Unsicherheiten und Problemen per Telefon fast an je-
dem Tag der Woche vertrauensvoll an eine erfahrene Hebamme 
wenden.
Unter Einhaltung der Hygieneverordnungen können die Hebam-
mensprechstunden in Sigmaringen und Bad Saulgau weiterhin 
persönlich in Anspruch genommen werden. Aber auch eine tele-
fonische Beratung ist zu den angegebenen Zeiten möglich.
Neu ab Januar 2021 ist, dass die Hebammensprechstunde Sigma-
ringen nicht mehr im Gebäude des Gesundheitsamts stattfinden 
wird, sondern wenige Meter weiter, im Hauptgebäude des Land-
ratsamts. Ebenso neu ab Januar 2021 ist die zusätzliche telefo-
nische Hebammensprechstunde am Donnerstagnachmittag von 
13 bis 15 Uhr.

Hier die Hebammensprechstunden im Landkreis Sigmaringen 
im Überblick:
•	 Sigmaringen:
•	 Jeden Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr, Landratsamt, Le-

opoldstr.8. Bitte melden Sie sich persönlich an der Infothek, 
Sie werden dann weitergeleitet. Zur telefonischen Beratung 
wählen Sie in diesem Zeitraum die Nummer: 07571 102 1833. 

•	 Bad Saulgau:
•	 Jeden Montag von 16:00 bis 18:00 Uhr und jeden Freitag 

von 9:30 bis 11:30 Uhr, Haus Rosengarten, Kaiserstraße 62. 
Zur telefonischen Beratung wählen Sie in diesen Zeiträu-
men die Nummer: 07581 906496-17

•	 Gammertingen:
•	 Jeden 1. Montag im Monat, von 10:30 bis 12:00 Uhr, nor-

malerweise im Familienzentrum St. Martin. Durch die Um-
stände der Corona-Pandemie kann diese Sprechstunde bis 
auf weiteres nur telefonisch in Anspruch genommen wer-
den. Zur telefonischen Beratung wählen Sie in diesem Zeit-
raum die Nummer: 0174 3758348

Ab Januar 2021: Jeden Donnerstag von 13.00 bis 15:00 Uhr, 
telefonische Beratung unter der Nummer: 0174 3758348
Die Hebammensprechstunden finden auch während der Feri-
enzeiten statt. Ausgenommen sind Feiertage. Die Beratung ist 
kostenlos und kann ohne ärztliche Überweisung und vorherige 
Terminvereinbarung wahrgenommen werden.
Bitte bringen Sie zur persönlichen Beratung eine Mund-Na-
sen-Maske mit und beachten Sie die Hygiene– und Abstands-
regeln. Vor Ort gelten die jeweiligen Hygienemaßnahmen.
Die Hebammensprechstunden sind ein Angebot der Fachstelle 
„Familie am Start“ und des Fachbereich Gesundheit.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Land-
kreises: landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde.

Kontakt:
„Familie am Start“ - Fachstelle für Frühe Hilfen und Beratung, Tel.: 
07571 102-4266
E-Mail: familieamstart@lrasig.de
Nähere Informationen zu weiteren Angeboten: 
www.landkreis-sigmaringen.de/familieamstart

 
WIS

WISkompakt-Seminar
Strategisches Talentmanagement – 
Potenziale von Mitarbeitern erkennen und fördern.
Zu Beginn des neuen Jahres startet wieder die „WISkompakt“-Se-
minarreihe mit Tipps für Gewerbetreibende sowie Gründerinnen 
und Gründer. Das erste Seminar am Dienstag, den 19.01.2021 
um 19 Uhr, dreht sich um das Thema „Strategisches Talentma-
nagement – Potenziale von Mitarbeitern erkennen und Fördern“. 
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Das Seminar findet im Rahmen einer ZOOM-Videokonferenz statt.
Besonders in ländlich geprägten Regionen ist das Finden von 
passenden Mitarbeitern essenziell wichtig. Managementbera-
ter und Coach Gerd Löffler ist Experte auf dem Gebiet des stra-
tegischen Talentmanagements und im Führungskräftetraining. 
Löffler ist seit 15 Jahren selbstständig tätig und begleitet haupt-
sächlich inhabergeführte Unternehmen bei verschiedenen Stra-
tegieumsetzungen. Innerhalb des Online-Seminars wird er ein 
Sieben-Schritte-Konzept für machbares Talentmanagement vor-
stellen und anhand von Unternehmensbeispielen die Umsetzung 
zeigen.
Die kostenfreie Anmeldung ist bis 18. Januar über das Online-
Anmeldeformular unter www.wirtschaftsradar.net möglich. Bei 
Fragen können Sie sich gerne an Frau Joana Pohl unter Telefon 
07571/72890-0 oder pohl@wis-sigmaringen.de wenden.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 17.01.2021

Für alle Tiere:
 Tierarztpraxis Dr. Busch   
 Bittelschießerstr. 7
 72488 Sigmaringen 
 Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
 Tierärztliche Praxis Steinwandel 
 Kantstr. 100
 72458 Albstadt 
 Tel.: 07431/590600

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 3/2021
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:
Datum Zeit (von-bis) *) Art Spr
Montag, 18.01.2021 06:45-16:15
Dienstag, 19.01.2021 06:45-22:30
Mittwoch, 20.01.2021 06:45-16:15
Donnerstag, 21.01.2021 06:45-22:30
Freitag, 22.01.2021 06:45-12:30
Samstag, 23.01.2021 Kein Schießen
Sonntag, 24.01.2021 Kein Schießen
*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist lebens-
gefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern und sonsti-
gem Sportgerät)!
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz HEUBERG.
Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrol-
len durch die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und 
das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Neues aus der Bücherei

Bücherei bleibt weiterhin geschlossen.
Leider muss die Bücherei auch weiterhin geschlossen bleiben. 
Sobald es wieder erlaubt ist, sind wir wieder für Sie da. 
Bitte geben Sie aufeinander acht und bleiben Sie gesund. 
Ihr Büchereiteam

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 16.01.2021 - 24.01.2021

Samstag 16.01.
Stetten a.k.M. 18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Sonntag 17.01.  2. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Sam 3,3b-10.19  L2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Schwenningen 09:00 Uhr   Eucharistiefeier
Hartheim   10:00 Uhr   Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten  10:30 Uhr   Eucharistiefeier

Dienstag 19.01.
Heinstetten  18:30 Uhr    Eucharistiefeier zum Gedenken 

an die armen Seelen

Samstag 23.01.
Heinstetten  18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Sonntag 24.01.  3. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jona 3,1-5.10  L2: 1 Kor 7,29-31
Schwenningen 10:00 Uhr   Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr   Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten  18:30 Uhr    Besinnungsabend – bitte beach-

ten Sie untenstehenden Artikel -
Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr in der Kirche 
von Januar bis einschließlich Februar.
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer – 
bitte beachten Sie die Hygienevorschriften!
Abendandacht jeden Sonntag um 18:30 Uhr
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter  Tel.:  07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser   Tel.: 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
Diakon Michael Adelbert Tel.: 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerlichen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.
Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geöffnet. 
Bitte sind Sie aber weiterhin so nett und suchen das Pfarrbü-
ro nur persönlich auf, wenn es für Ihr Anliegen notwendig ist.
Ansonsten nehmen Sie bitte gerne per Telefon oder E-Mail 
mit uns Kontakt auf.
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Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch  14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
* Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
Tel.: 07573/2215, E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Statistik – Amtshandlung in der jeweiligen Pfarrkirche 2020 – 

St. Mauritius St. Kolumban St. Silvester
Stetten a.k.M. Schwenningen Frohnstetten

Taufe 8 8 1
Erst- 
kommunion 17 11 0

Firmung 0 0 0
Trauung 0 0 0
Austritt 13 6 8
Wiederauf-
nahme 1 0 0

Übertritt 0 0 0
Bestattung 27 10 7

St. Agatha St. Jakobus St. Zeno
Heinstetten Hartheim Storzingen

Taufe 5 0 5
Erst- 
kommunion 7 0 0

Firmung 0 0 0
Trauung 0 1 0
Austritt 0 3 3
Wiederauf-
nahme 0 0 0

Übertritt 1 0 0
Bestattung 9 4 6

Hoffnungsfunken
Meditative Besinnungsstunde im Kerzenschein (Rorate)
Inspirierende Impulse, Gedanken, Meditationen zu Themen die 
uns im Alltag bewegen.
Lieder zum Zuhören und Nachdenken
wann:   Sonntag, 24.01.2021 um 18:30 Uhr
wo:   Pfarrkirche St. Silvester, Frohnstetten
Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln.

Erstkommunion 2020 / 2021
Liebe Eltern der Erstkommunionkinder,
aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden im Januar keine 
Gruppenstunden stattfinden. Sobald dies wieder möglich sein 
wird, werden wir Sie darüber informieren.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Sonntag, 17. Januar 2021  (2. Sonntag n. Epiphanias)
10:00 Uhr  Gottesdienst 
     (mit Pfr. Samuel Schelle) in der Evang. Kirche Stet-

ten
Während der Gottesdienste muss eine Mund-Nasen-Maske 
getragen werden! (Siehe auch jeweils Hinweise am Eingang 
und im Kirchenraum!)
Eine Anmeldung ist für den Gottesdienst weiterhin unbe-
dingt erforderlich unter
Telefon  07573 5304 oder per
E-Mail:  stetten@kbz.ekiba.de.
Sie erfahren dort auch, ob der Gottesdienst aufgrund der ak-
tuellen 7-Tage-Inzidenz stattfinden wird.

Gruß zum neuen Jahr! 
Seid barmherzig!
Viel leiser als bisher hat das neue Jahr begonnen. Die Straßen 
waren verlassen und neben dem Glockenläuten nur vereinzelte 
Raketen zu hören. Hier und da waren Wunderkerzen in Nach-
bars Garten und auf Balkonen zu sehen. Dafür kam das Handy 
gar nicht mehr zur Ruhe, neue Nachrichten aus der Familie, von 
Freunden und Bekannten überschlugen sich. Dazwischen auf 
einmal ein Bild: Eine Weltkugel mit einem Mund-Nasen-Schutz, 
auf den ein Kreuz, ein Herz und ein Anker gemalt ist – und dane-
ben die Worte der Jahreslosung 2021:
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!  (Lukasevangelium 6,36)
Seid Barmherzig! Diese Aufforderung soll mich in diesem Jahr be-
sonders begleiten.
Barmherzig... Das Wort gehört nicht gerade zu meinem alltäg-
lichen Wortschatz. Barmherzig – darin steckt auf jeden Fall viel 
Herz – und ebenso viel Erbarmen oder auch Armut. Meint es viel-
leicht, ein Herz für arme Menschen zu haben? Wenn ich nach ei-
nem Synonym suche, dann erscheinen die Worte gnädig, mitfüh-
lend, gütig, nachsichtig, mildtätig, human. Und ich habe Bilder 
vor Augen: ein Sanitäter verbindet eine Wunde, ein Jugendlicher 
stützt eine ältere Dame mit Gehhilfe, eine Hilfsorganisation ver-
teilt Wasser und Medikamente an Flüchtlinge, ein Richter lässt 
mildernde Umstände gelten. Doch trifft es das schon? Ich schaue 
noch einmal das Bild aus der Silvesternacht an. Erdkugel, Maske, 
Herz - Seid barmherzig! Die Corona-Pandemie fordert uns mehr 
denn je heraus, aufeinander zu achten, Rücksicht zu nehmen, ei-
nander zuzuhören, über gerechte Verteilung und angemessene 
Entlohnung nachzudenken. Doch gerade in dem letzten Wort 
liegt der entscheidende Unterschied zwischen Mitgefühl und 
der biblischen Barmherzigkeit. Nur, wenn ich mich von meinem 
Mitgefühl zu einem konkreten Handeln ermutigen lasse, bin ich 
barmherzig. Denken und reden reicht noch nicht. Barmherzig zu 
sein heißt: Ich lasse mich anrühren von dem Bedürfnis eines an-
deren Lebewesens UND handele danach.
Mit oder ohne Corona wird 2021 noch genügend Gelegenheiten 
und Herausforderungen bringen, an denen ich für mich diesen 
Unterschied deutlich machen kann und aus Mitgefühl barmher-
zig handele (oder aus den unterschiedlichsten Gründen eben 
nicht). Und sei es aus reiner Barmherzigkeit zuhause zu bleiben, 
anderen beim Impfen den Vortritt zu lassen und mich an die Maß-
nahmen zu halten, weil es anderen das Leben retten kann. 
Was auch immer das Jahr 2021 uns bringen wird: Seid barmher-
zig mit denen, die euch begegnen und ebenso mit euch selbst, 
wie auch Gott Vater mit jedem und jeder barmherzig ist.
Ein frohes neues Jahr der Barmherzigkeit!
Ihr Pfarrer Samuel Schelle

Kontakte:
Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag   von 8.30 - 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag  von 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de
Telefonseelsorge: (kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Öffnungszeiten Pfarramt:
Montags: nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten 
Pfarrer: Samuel Schelle  
Telefon: 07573/5304
Telefonische Terminvereinbarung

Liebe Gemeindemitglieder,
persönliche Besuche im Pfarrbüro sind unter Einhaltung der 
Hygieneregeln (s. Aushang am Pfarrbüro) möglich:

Wochenspruch
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.
 Joh. 1,16



Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 15. Januar 2021 · Nr. 1/2    |   9

Allmächtiger Vater, gib uns die Gnade, so zu beten, dass wir 
Gehör verdienen.
 Jane Austen (1775 - 1817), engl. Romanschriftstellerin

Unsere Vereine berichten

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Heuberg-Donautal

 

Blutspenden weiterhin gestattet, sicher und wichtig
Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden 
unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden 
unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt 
und sind daher von den Ausgangsbeschränkungen ausgenom-
men. Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste jeden 
Tag vor neue Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Halt-
barkeit von Blutpräparaten, werden Blutspenden kontinuierlich 
und dringend benötigt, um auch weiterhin sicher durch die Win-
termonate zu gelangen.
Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder 
anderen schweren Erkrankungen bittet Sie das DRK dringend um 
Ihre Blutspende:

Donnerstag, den 14.01.2021
von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Heuberghalle, Kapellenweg 9
72477 SCHWENNINGEN

Grundsätzlich ist eine vorherige Terminvereinbarung not-
wendig. Kurzentschlossene können jedoch auch ohne vorherige 
Terminreservierung vorbeikommen und werden dann für den 
nächsten freien Platz vor Ort angemeldet und angenommen.
Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit der 
Terminreservierung steht Ihnen die kostenfreie Service-Hotline 
unter 0800-11 949 11 zur Verfügung.
Spender werden gebeten nur zur Blutspende zu kommen, wenn 
sie sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssympto-
men (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) 
werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem 
Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten zwei Wo-
chen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss bitte bis zur 
nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. Aktuelle Informationen 
finden Sie auch unter: www.blutspende.de/corona/  

 
Musikverein Schwenningen e.V.

Frohes neues Jahr
Leider fiel das Silvesterspielen, wie auch alle anderen Auftritte 
2020 in den Schatten der Coronaverordnungen und es war uns 
nicht vergönnt, unserem Schwenninger Publikum diese Tradition 
bieten zu können.
Nichtsdestotrotz wünschen wir all unseren Ehrenmitgliedern, 
Mitgliedern, Freunden und Gönnern, sowie allen Schwenningern 
einen guten Start ins Jahr 2021 mit viel Gesundheit.
Wir hoffen, dass 2021 wieder besser für das Gemeindeleben wird 
und freuen uns auf ein baldiges musikalisches Wiedersehen.
gez.
Adrian Stier
1. Vorstand
Musikverein Schwenningen e. V. 

Schwäbischer Albverein
 

Wanderjahr 2021
Liebe Mitglieder und Freunde der Ortsgruppe Schwenningen,
die gesamte Vorstandschaft wünscht Ihnen von ganzem Herzen 
ein frohes und gesundes neues (Wander-)jahr 2021. Ein Jahr mit 

vielen Aufs und Abs liegt hinter uns, nichtsdestoweniger wollen 
wir optimistisch in die Zukunft blicken. Sobald es die Corona-Be-
stimmungen wieder zulassen, wollen wir langsam wieder starten, 
so wie es unser Wanderplan vorsieht. Die im Januar vorgesehene 
Schneeschuhwanderung muss aus bekannten Gründen leider 
entfallen. An dieser Stelle halten wir Sie auf dem Laufenden, was 
die einzelnen Monatswanderungen bzw. Ereignisse angeht. Un-
ser Wunsch an Sie: Bleiben Sie gesund!

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Nettes aus der Natur: Haareis
Zuckerwatte an Totholz? Das Phänomen Haareis
In der kalten Jahreszeit kann man mit ein wenig Glück eine be-
sondere Beobachtung machen. Aus der Ferne sieht es aus wie ein 
Pilz oder letzte Schneereste, die sich an wenigen Stellen auf dem 
Waldboden halten konnten. Näher betrachtet scheint es, als ob 
die am Boden liegenden Äste mit Zuckerwatte überzogen wären. 
Doch was man hier sieht, ist ein eher seltenes Naturphänomen: 
Haareis oder auch Eiswolle genannt.
Dass es sich tatsächlich um Eis handelt, bemerkt man spätestens 
dann, wenn man das Gebilde in die Hände nimmt. Die Wärme 
lässt die feinen Eishaare schnell zusammenfallen und schließlich 
schmelzen. Doch wie entsteht ein solches Naturkunstwerk?
Haareis tritt nicht beliebig in der Natur auf, es kommt nur an ganz 
bestimmten Stellen und unter bestimmten Bedingungen vor. 
Wenn man Haareis entdeckt, dann immer nur an abgestorbenen, 
meist auf dem Boden liegenden Ästen, bei denen sich die Rinde 
zumindest teilweise oder auch bereits vollkommen abgelöst hat. 
Die Witterung spielt bei der Entstehung von Haareis eine bedeu-
tende Rolle. Nur wenn es in den letzten Tagen geregnet hat und 
die Äste damit ausreichend feucht sind, kann Haareis entstehen. 
Und zwar dann, wenn darauf folgend die Temperaturen knapp 
unter den Gefrierpunkt sinken, die Luftfeuchtigkeit hoch ist und 
kein starker Wind vorherrscht. Ist die Luft zu trocken, verdunstet 
das Wasser zu schnell und die Äste sind für die Haareisbildung 
nicht mehr feucht genug. Sind die Temperaturen zu niedrig, frie-
ren die Äste zu schnell komplett durch. Im Gegensatz z. B. zu Eis-
zapfen wächst Haareis nicht an der Spitze, sondern von der Basis 
aus. Sind die Bedingungen ideal, können die Eishaare bis zu 10 
cm lange werden und vielfältige Muster bilden. 
Doch die besonderen Witterungsbedingungen allein reichen für 
die Bildung von Haareis nicht aus. Schon früh wurde vermutet, 
dass bei der Entstehung der feinen Eishaare ein Pilz eine wichtige 
Rolle spielt. Dies konnte durch Forschungsarbeiten in jüngerer 
Zeit bestätigt werden. 
Haareis tritt nur dann auf, wenn das Totholz mit dem holzzerset-
zenden Pilz Rosagetönte Wachskruste (Exidiopsis effusa) befallen 
ist. Dieser Pilz ist auch im Winter aktiv. Im Rahmen seiner Aktivität 
entstehen Gase, die das im Holz vorhandene Wasser an die Ober-
fläche drücken, wo dieses an der kälteren Luft gefrieren kann. Bei 
diesem Prozess spielen auch durch den Pilz gebildete Moleküle 
eine wichtige Rolle, die als Kristallisationspunkte für die Eisfän-
den dienen. Auf diese Wiese können sich die Eiskristalle faden-
förmig aneinanderreihen und es wird verhindert, dass eine ge-
wöhnliche Eisschicht entsteht. Die genau ablaufenden Prozesse 
sind aber noch nicht bis ins letzte Detail entschlüsselt.

 
Haareis 
Foto: 
Haus der Natur, Beuron
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Veranstaltungen im Umland

Ski-Club Stetten a.k.M. - SKILIFT MIETEN
„Schifahra Dahoim“
Der Skilift in Stetten a.k.M. kann ab sofort gemietet werden.
Ganz allein für Dich und deine Familie!
Für 60 €/Stunde am großen Doppel-Schlepplift und für 40 €/
Stunde am kleinen Bügellift.
Buchungsanfragen ganz einfach unter 07573/951025
Die geltenden Corona-Regeln sind immer einzuhalten. Dem Lift- 
und Sicherheitspersonal ist unbedingt Folge zu leisten.
Weitere Infos auf unserer Homepage!

Allgemein
Über Neuigkeiten und weitere Aktionen werden Sie über das 
Amtsblatt frühzeitig informiert. Außerdem finden Sie aktuelle In-
formationen auf unserer Homepage www.SCStetten.de

BILDUNGSWERK STETTEN A.K.M.
Anmeldung:  Heike Drissner , Tel. 07573-92006
E-Mail:   heike.drissner@gmx.de oder 
    BildungswerkStetten@web.de
Leider kann unser alljährlicher Heilfastenkurs in der Fastenzeit 
dieses Jahr nicht stattfinden, wir werden sehen, was die nächs-
ten Monate mit sich bringen und planen jetzt mal ganz optimis-
tisch in den April:

Heilfasten
Fastenwoche mit Christine Rösch
Infoabend : Mo. 13.4.2021, 19.30-21.00 Uhr
Fastentreffen: täglich von Sa., 17.4.-24.4.2021, 19.30-21.00 Uhr
Gebühr:  Info-Abend: 7,50 € - Fastenkurs: 70,00 €
Am Infoabend werden sie ausführlich über das Heilfasten infor-
miert und bestens auf die Fastenwoche vorbereitet.
Fasten ist eine der wirksamsten Entgiftungs- und Entschlackungs-
maßnahmen, die wir kennen.
Fasten ist Reinigung pur, es sorgt von Körper über die Seele bis 
zum Geist für neue Ordnung und Klarheit.
Fasten ist Zeit zum Entspannen, zum Innehalten, zum Überden-
ken und Besinnen, zum Verändern und zum Auflösen von Ge-
wohnheiten.
Fasten bringt im Frühjahr neuen Schwung in ihr Leben, steigert 
ihr körperliches Wohlbefinden, macht Körper und Seele fit für ihr 
kommendes Jahr, sie erfahren eíne neue und leichtere Lebens-
qualität.
Fasten macht Spaß und ist einfach, sie können in dieser Fasten-
woche wie gewohnt leben und arbeiten und doch wird alles neu 
und aufregend für sie sein!
Treffpunkt:  vorauss. Kubus im Schulzentrum Stetten a.k.M.
Mitzubringen:  Tasse

ALLE anderen Kurse pausieren bis auf Weiteres.

Sonstiges

Verein der „Freunde der Erzabtei 
St. Martin zu Beuron e. V.“
Der Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron e. V. wur-
de 1989 als Förderverein zur baulichen, wie auch weiteren finan-
ziellen Unterstützung des geistigen und kulturellen Guts „Kloster 
Beuron“ gegründet.
Der Verein umfasst derzeit ca. 1.400 Mitglieder, die sich durch ei-
nen Mitgliedsbeitrag, der in Höhe von 10,00 Euro bereits möglich 
ist, sowie einem eventuellen weiteren Spendenbetrag, der jedem 
Mitglied selbst überlassen ist, dem Kloster Beuron verbunden 
zeigen und dadurch die Hilfe durch den Förderverein möglich 
machen.

Der Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron e. V. freut 
sich über jegliche Unterstützung zugunsten dieses geistigen und 
kulturellen Gutes und bedankt sich im Voraus für Ihre Mithilfe.
Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron e.V.
Staatssekretär Thomas Bareiß MdB Erzabt Tutilo Burger
Vorstandsvorsitzender    Stellv. Vorstandsvorsitzender

EnBW informiert: Wichtige Frist für Solar anlagen & 
Co läuft Ende Januar ab
Besitzerinnen und Besitzer müssen ihre Anlage bis Ende Ja-
nuar in ein bundesweites Register eingetragen – sonst droht 
ein Stopp der Einspeisevergütung
Wer eine Solaranlage betreibt oder anderweitig dezentral Strom 
erzeugt, muss einen wichtigen Termin beachten: Bis zum 31. Ja-
nuar 2021 müssen alle Anlagen im neuen „Marktstammdatenre-
gister“ der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Bei der Bun-
desnetzagentur entsteht dadurch erstmals ein Überblick über 
alle dezentralen Erzeugungsanlagen in Deutschland wie Solar- 
und Biogasanlagen, Batteriespeicher oder Blockheizkraftwerke. 
Besitzerinnen und Besitzer im Netzgebiet der Netze BW, die noch 
nicht tätig wurden, werden in diesen Tagen nochmals ange-
schrieben und auf die Anmeldepflicht aufmerksam gemacht. Ist 
die Anlage am Stichtag 31. Januar nicht erfasst, hat das Folgen: 
Die Netzbetreiber dürfen erst dann wieder Einspeisevergütung 
auszahlen, wenn die Registrierung nachgeholt wurde. Die Re-
gistrierung erfolgt über ein spezielles Online-Portal der Bundes-
netzagentur unter www.marktstammdatenregister.de. Die dabei 
erforderlichen Daten stellt die Netze BW schriftlich oder online 
zur Verfügung. 

Ende des redaktionellen Teils

Aktuelles

Verkehrsverbund naldo: Das ändert sich zum 1. Januar 2021
Folgende Änderungen sind im Verkehrsverbund naldo zum 1. Ja-
nuar 2021 aktiv:

Tarifanpassung um durchschnittlich 2,5 Prozent
Zum 1. Januar 2021 wurde der naldo-Tarif um durchschnittlich 
2,5 Prozent erhöht. Dank der Rettungsschirme von Bund und 
Land sowie der zum 1. Juli 2020 beschlossenen Absenkung der 
Mehrwertsteuer, die naldo aus vertriebstechnischen Gründen 
nicht unmittelbar an seine Fahrgäste weitergeben konnte, ist die 
Tarifanpassung für 2021 niedriger als normal angesetzt worden. 
Die Tarifanpassung trägt dazu bei, dass die Verkehrsunterneh-
men im naldo weiterhin wirtschaftlich bestehen können. Trotz 
der Fahrgastrückgänge im 2. Quartal und des aktuell landeswei-
ten Corona-Shut-Downs fahren die Bus- und Bahnunternehmen 
seit Monaten das reguläre Fahrplan- und Platzangebot. Speziell 
im Schulverkehr setzen Städte und Landkreise zusätzliche Ver-
stärkerbusse ein, damit die Nachfragespitzen entzerrt werden.
Alle wichtigen Informationen zum aktuellen naldo-Tarif sind im 
neuen naldo-Tarifprospekt zusammengefasst. Dieser ist bei den 
naldo-Verkaufsstellen, bei den Verkehrsunternehmen, bei den 
Städten und Gemeinden sowie bei den Landratsämtern erhält-
lich. Auch die homepage www.naldo.de gibt über alle Neue-
rungen Auskunft, zudem stehen die Kundenberaterinnen der 
naldo-Hotline unter der Telefonnummer 0 74 71/ 93 01 96 96 f ü r 
Fragen zur Verfügung.

PFLICHT
MASKEN-
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